
Satzung  
über die Benutzung der Städtischen Friedhöfe 

 in der Stadt Braunschweig 
(Friedhofsordnung) 

vom 5. Juli 2005 
(Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 7 vom 24. Juli 2005) 

 
(in der Fassung der Ersten Änderungssatzung vom 17. November 2009, 
Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 1 vom 13. Januar 2010, S. 1) 

 
Auf Grund der §§ 6 und 8 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der Fassung vom 
22. Juni 1982 (Nds. GVBl. S. 229), zuletzt geändert aufgrund des „Gesetzes zur Änderung des 
Kommunalverfassungsrechts und anderer Gesetze“ vom 22. April 2005 (Nds. GVBl. S. 110) hat der 
Rat der Stadt Braunschweig folgende Satzung beschlossen: 
 
 
 
 

Artikel I 
 

I. Allgemeine Vorschriften 
 

§ 1 
Geltungsbereich, Friedhofszweck, Nutzungsberechtigte 

 
(1) Die Friedhöfe (Stadtfriedhof Helmstedter Straße 38 a, 42 und 54 c und die Friedhöfe der ehe-
maligen Ortsteile Bevenrode, Bienrode, Broitzem, Harxbüttel, Hondelage, Lamme, Rautheim, Rü-
ningen, Schapen, Stöckheim, Thune, Timmerlah, Volkmarode, Waggum, Wenden und der Friedhof 
Veltenhof) sind öffentliche Einrichtungen der Stadt Braunschweig. Sie dienen der Bestattung oder 
Beisetzung von Leichen und Urnen. 
 
(2) Für den Stadtfriedhof an der Helmstedter Straße und den Friedhof Veltenhof steht das Nut-
zungsrecht nach Maßgabe der Vorschriften dieser Satzung allen Einwohnern der Stadt Braun-
schweig bzw. nach deren Ableben den in § 15 genannten oder nach § 15 Abs. 4 Satz 3 zugelasse-
nen Personen zu. Personen, die nicht Einwohner der Stadt sind, können dieses Nutzungsrecht er-
werben, sofern es die Belegungsmöglichkeiten zulassen. 
 
(3) Bei den ehemaligen Ortsteilfriedhöfen wird das Nutzungsrecht auf die Bewohner des ehemali-
gen Ortsteils beschränkt, in dem der Friedhof liegt. Personen, die nicht Bewohner des ehemaligen 
Ortsteiles sind, können das Nutzungsrecht erwerben, sofern es die Belegungsmöglichkeiten zulas-
sen. 
 

§ 2 
Außerdienststellung und Entwidmung 

 
(1) Jeder Friedhof oder Friedhofsteil kann aus wichtigem öffentlichen Grund ganz oder teilweise 
außer Dienst gestellt oder entwidmet werden. Dasselbe gilt entsprechend für einzelne Grabstätten. 
 
(2) Durch die Außerdienststellung wird nur die Möglichkeit weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; 
durch die Entwidmung geht außerdem die Eigenschaft als Ruhestätte der Toten verloren. Jede Au-
ßerdienststellung oder Entwidmung nach Abs. 1 ist öffentlich bekanntzumachen. Der jeweilige Nut-
zungsberechtigte erhält einen schriftlichen Bescheid. 
 
(3) Im Falle der Entwidmung sind die in Erd- und Urnengrabstätten Beigesetzten für die restliche 
Ruhezeit oder die restliche Nutzungszeit auf Kosten der Stadt in andere Grabstätten umzubetten. 
Im Falle der Außerdienststellung gilt Satz 1 entsprechend, soweit Umbettungen erforderlich wer-
den. Der Umbettungstermin soll bei Erd- und Urnengrabstätten möglichst einem Angehörigen des 
Verstorbenen oder dem jeweiligen Nutzungsberechtigten einen Monat vorher mitgeteilt werden. 
 



 - 2 -

(4) Soweit durch eine Außerdienststellung oder Entwidmung das Recht auf weitere Beisetzungen in 
Erd- und Urnengrabstätten erlischt, sind den jeweiligen Nutzungsberechtigten für die restliche Nut-
zungszeit bei Eintritt des weiteren Bestattungsfalles auf Antrag andere Erd- oder Urnengrabstätten 
zur Verfügung zu stellen. 
 
(5) Alle Erdgrabstätten nach Abs. 3 und 4 sind von der Stadt kostenfrei in ähnlicher Weise wie die 
außer Dienst gestellten oder entwidmeten Grabstätten herzurichten. Die Ersatzgrabstätten werden 
Gegenstand des Nutzungsrechtes. 
 
 

II. Ordnungsvorschriften 
 

§ 3 
Öffnungszeiten für Besucher 

 
(1) Die Friedhöfe sind während der von der Stadt festgesetzten Zeit für den Besuch geöffnet. Die 
Besuchszeiten werden an den Friedhofseingängen angezeigt. 
 
(2) Die Stadt kann das Betreten der Friedhöfe oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem Anlass 
vorübergehend untersagen. 
 

§ 4 
Verhalten auf den Friedhöfen 

 
(1) Auf den Friedhöfen hat sich jeder ruhig und der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. 
Die Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 
 
(2) Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
     
a) Wege mit Fahrzeugen aller Art zu befahren, ausgenommen sind Kinderwagen und Rollstühle; 

Berechtigten nach § 5 ist das Befahren der Wege gestattet, 
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie gewerbliche Dienste anzubieten, 
c) an Sonn- und Feiertagen, Sonnabendnachmittagen oder in der Nähe einer Bestattung oder Bei-

setzung gewerbliche Arbeiten auszuführen, 
d) gewerbsmäßig ohne Genehmigung des Nutzungsberechtigten zu fotografieren, 
e) Druckschriften zu verteilen, 
f) den Friedhof und seine Einrichtungen, Anlagen und Grabstätten zu verunreinigen oder zu be-

schädigen sowie Grabstätten unberechtigt zu betreten, 
g) zu lärmen und zu spielen, 
h) Tiere - ausgenommen Blindenhunde - mitzuführen, 
i) Blumen, Pflanzen, Sträucher, Erde und dergleichen widerrechtlich zu entfernen, 
j) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung kann auf schriftlichen Antrag Ausnahmen von Vorschriften des Abs. 2 
zulassen, soweit sie mit dem Zweck der Friedhöfe und der Ordnung auf ihnen vereinbar sind. 
 
(4) Totengedenkfeiern bedürfen der Zustimmung der Stadt. Sie sind mindestens drei Werktage vor 
der Veranstaltung bei der Stadt anzumelden. 
 

§ 5 
Gewerbetreibende 

 
(1) Steinmetze, Bildhauer, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für 
die Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Friedhofsverwaltung, 
die gleichzeitig den Umfang der Tätigkeiten festlegt. 
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(2) Zuzulassen sind Gewerbetreibende, die 
a)  in fachlicher, betrieblicher und persönlicher Hinsicht zuverlässig sind, 
b)  selbst oder deren fachliche Vertreter die Meisterprüfung abgelegt haben oder in die 

Handwerksrolle eingetragen sind oder über eine gleichwertige Qualifikation verfügen und 
c)  eine entsprechende und ausreichende Berufshaftpflichtversicherung nachweisen können. 
d)  Sonstigen Gewerbetreibenden kann die Ausübung anderer als in Abs. 1 genannter Tätig-

keiten gestattet werden, wenn dies mit dem Friedhofszweck vereinbar ist. Satz 1 lit. a) bis 
c) und Abs. 4 gelten entsprechend. 

 
(3) Die Zulassung erfolgt durch Zulassungsbescheid. Die Zulassung ist alle fünf Jahre zu 
erneuern. 
 
(4) Die zugelassenen Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei der Stadt einen 
Ausweis zu beantragen. Die Zulassung und die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofs-
personal auf Verlangen vorzuweisen. 
 
(5) Die Gewerbetreibenden und ihre Bediensteten haben die Friedhofssatzung und die dazu 
ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle Schäden, die 
sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den Friedhöfen schuld-
haft verursachen. 
 
(6) Gewerbliche Arbeiten dürfen auf den Friedhöfen grundsätzlich nur an den Werktagen von 
Montag bis Freitag während der Öffnungszeiten durchgeführt werden. Fahrtore sind nach 
Benutzung zu schließen. In den Fällen des § 3 Abs. 2 sind gewerbliche Arbeiten ganz unter-
sagt. Die Friedhofsverwaltung kann eine Verlängerung der Arbeitszeiten zulassen. In beson-
deren Fällen können Arbeiten auch an Samstagen genehmigt werden. Ausgenommen von 
den Arbeitszeitregelungen sind Bestattungsunternehmen, die eine Leiche zum Friedhof über-
führen. 
 
(7) Die für die Arbeiten erforderlichen Werkzeuge und Materialien dürfen auf den Friedhöfen 
nur vorübergehend und nur an Stellen gelagert werden, an denen sie nicht behindern. Bei 
Beendigung oder bei Unterbrechung der Tagesarbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wie-
der in den früheren Zustand zu bringen. Die Gewerbetreibenden dürfen auf den Friedhöfen 
keinerlei Abfall, Abraum-, Rest- und Verpackungsmaterial ablagern. Gewerbliche Geräte 
dürfen nicht an oder in den Wasserentnahmestellen der Friedhöfe gereinigt werden. 
 
(8) Gewerbetreibenden, die trotz schriftlicher Mahnung gegen die Vorschriften des Abs. 4 bis 
7 verstoßen oder bei denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr 
gegeben sind, kann die Stadt die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer durch schriftlichen Be-
scheid entziehen. Bei einem schwerwiegenden Verstoß ist eine Mahnung entbehrlich. 
 
(9) Werbung von Gewerbetreibenden auf den Friedhöfen oder in den Feierhallen ist nicht 
gestattet. 
 
(10) Gewerbetreibende mit Niederlassung in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 
Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum, die im Inland nur vorübergehend tätig sind, haben die Aufnahme ihrer Tätigkeit 
auf den Friedhöfen anzuzeigen. Die Gewerbetreibenden haben für jeden Bediensteten bei 
der Stadt einen Ausweis zu beantragen. Die Bedienstetenausweise sind dem Friedhofsper-
sonal auf Verlangen vorzuzeigen. Abs. 1 und 2, Abs. 6 Satz 3 und Abs. 8 finden keine An-
wendung. Das Verwaltungsverfahren kann über eine einheitliche Stelle nach dem Verwal-
tungsverfahrensgesetz des Landes Niedersachsen abgewickelt werden. 
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III. Erd- und Feuerbestattungsvorschriften 

 
§ 6 

Allgemeines 
 
(1) Erd- und Feuerbestattungen sind unverzüglich bei der Stadt unter Beifügung der erforderlichen 
Unterlagen zu beantragen. Anonyme Beisetzungen erfolgen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. 
 
(2) Sofern keine anonyme Beisetzung erfolgt, ist ein Nutzungsrecht an einer Grabstätte nachzuwei-
sen oder zu beantragen. 
 
(3) Die Friedhofsverwaltung bestimmt den Tag und die Uhrzeit der Bestattung oder Beisetzung im 
Zusammenwirken mit dem jeweils beteiligten Bestattungsunternehmen. Soweit es der Betrieb zu-
lässt, werden die Wünsche der Hinterbliebenen berücksichtigt. Erdbestattungen müssen in der Re-
gel spätestens am vierten Tag nach Eintritt des Todes erfolgen. 
 
(4) Erd- und Feuerbestattungen obliegen unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften der Stadt 
bzw. den nach § 5 Abs. 1 zugelassenen Bestattungsunternehmen. 
 
(5) Die Öffnung einer noch nicht bestatteten Leiche in Friedhofsgebäuden darf nur vorgenommen 
werden, wenn sie gerichtlich oder behördlich angeordnet ist. 
 

§ 7 
Erdbestattungen 

 
(1) Jeder Leichnam, der auf den Friedhöfen eingebracht wird, muss eingesargt sein. 
 
(2) Befindet sich eine Leiche auf einem Friedhof, so darf der Sarg von dem jeweiligen Bestattungs-
unternehmen nur auf Wunsch der Angehörigen geöffnet werden, vorausgesetzt, dass keine über-
tragbaren Krankheiten vorlagen; Ausnahmen sind nur mit Zustimmung des Amtsarztes möglich. 
Jede Sargöffnung muss der Stadt mitgeteilt werden. 
 
(3) Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuchtigkeit 
ausgeschlossen ist. Sie dürfen grundsätzlich nur aus leicht verrottbarem Holz hergestellt sein. 
Neuartige Sarg- und Bestattungsmaterialien können zugelassen werden, wenn durch eine Umwelt-
verträglichkeitsprüfung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Unbedenklichkeit für Bei-
setzungszwecke nachgewiesen wird. Anderes Material kann gefordert werden, wenn übertragbare 
Krankheiten vorlagen. Als Sargausstattung und Leichenbekleidung dürfen nur verrottbare, umwelt-
freundliche Materialien verwandt werden. Die Sarggröße beträgt in der Regel 2,1 m x 0,75 m x 0,72 
m (Länge x Breite x Höhe). 
 
(4) Grundwasser- und bodengefährdende, schwer oder nicht verrottbare wie auch luftverunreini-
gende Stoffe (im Falle der nachträglichen Feuerbestattung) dürfen nicht in den Sarg eingebracht 
werden. 
 
(5) Aushub und Wiederverfüllen der Gräber ist Angelegenheit des Fachbereiches Stadtgrün und 
wird im Auftrage des Nutzungsberechtigten durchgeführt. Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt 
von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante des Sarges mindestens 0,9 m. Der Abstand 
zwischen den Gräbern muss mindestens 0,3 m betragen. 
 
(6) Erdbestattungen müssen innerhalb von 96 Stunden seit dem Eintritt des Todes erfolgen. Tage, 
an denen in der Stadt keine Bestattungen vorgenommen werden, sind in die Frist nicht einzurech-
nen. 
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(7) Die Ruhezeit beträgt 25 Jahre. Für Kinderleichen bis zum 5. Lebensjahr beträgt die Ruhezeit 
15 Jahre. 
 
(8) Wenn Gräber von Fremdunternehmen ausgeschachtet werden sollen, kann die Friedhofsver-
waltung z. B. Handschachtung und Art der Verbauung vorschreiben. 

 
§ 8 

Urnenbeisetzung 
 
(1) Urnen werden in Urnenwänden (Kolumbarien) oder unter der Erde beigesetzt, und zwar in einer 
Tiefe von mindestens 0,6 m, gemessen von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Oberkante. 
Urnen können auf Wunsch der Nutzungsberechtigten auch in Überurnen beigesetzt werden. Über-
urnen aus Kunststoff können zugelassen werden, sofern durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften die Unbedenklichkeit für Beisetzungszwecke nachge-
wiesen wird. 
 
(2) Die Ruhezeit für Urnen beträgt 20 Jahre, in besonders ausgewiesenen Grabfeldern 15 Jahre. 
 
(3) Urnen sind dem Rechtsverkehr entzogen. 
 
(4) Urnen, die drei Monate nach Einäscherung nicht beigesetzt sind, werden nach erfolgloser Auf-
forderung der Beisetzungspflichtigen im anonymen Urnenhain auf Kosten der Beisetzungspflichti-
gen beigesetzt. 
 
 

IV. Umbettungen 
 

§ 9 
Allgemeines 

 
(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 
 
(2) Umbettungen sind unbeschadet des § 2 Abs. 3 und der sonstigen gesetzlichen Vorschriften nur 
auf Antrag zulässig oder dann, wenn der Nutzungsberechtigte sein Nutzungsrecht nach Ablauf der 
gesetzlichen Ruhezeit aufgibt. Antragsberechtigt ist der Nutzungsberechtigte. Dem Antrag wird nur 
aus wichtigem Grunde zugestimmt. Eine Umbettung hat auf den Ablauf der Ruhezeit oder der Ver-
gabezeit keine Auswirkungen. Die Kosten der Umbettung trägt der Nutzungsberechtigte. 
 
(3) Das Ausgraben von Leichen und Urnen bedarf einer behördlichen oder richterlichen Anordnung, 
soweit es nicht zum Zwecke einer Umbettung erfolgt. 
 

§ 10 
Ausgrabung von Leichen 

 
(1) Ausgrabungen von Leichen dürfen nur von den nach § 5 zugelassenen Beerdigungsinstituten 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften durchgeführt werden. 
 
(2) Die Stadt bestimmt den Zeitpunkt der Wiederausgrabung. Dabei soll das Ausgraben von Lei-
chen zum Zwecke der Umbettung grundsätzlich bei kühler Witterung im Spätherbst oder im Winter 
erfolgen. 
 
(3) Das Ausgraben von Leichen zum Zwecke der Umbettung darf nur bis zu 14 Tage nach dem 
Tod, danach frühestens zwei Jahre nach der Beisetzung erfolgen. 
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§ 11 
Ausgrabung von Urnen 

 
(1) Umbettungen von Urnen werden von der Stadt durchgeführt. 
 
(2) Der Versand der Urnen und Überurnen erfolgt auf Kosten und Gefahr des Nutzungsberechtig-
ten. Die bei der Ausgrabung entstehenden Schäden übernimmt der Antragsteller. Für verrostete 
Urnen wird eine Ersatzurne auf Kosten des Antragstellers geliefert. Die Asche bzw. Aschenreste 
werden in die Ersatzurne umgefüllt. Der Antragsteller bestimmt über den Verbleib der Überurne.  
 
 

V. Grabstätten 
 

§ 12 
Allgemeines 

 
(1) Der Erwerber eines Nutzungsrechtes kann zwischen einer Grabstätte in einer Abteilung mit oder 
ohne Vorschriften über die Gestaltung der Grabmale, Grabeinfassungen und der gärtnerischen An-
lagen wählen. Die Wahlmöglichkeit beinhaltet nicht das Vorhalten aller unter Abs. 4 aufgeführten 
Grabarten auf jedem Friedhof, sondern bezieht sich auf das gesamte Stadtgebiet. 
 
(2) Wird von dieser Wahlmöglichkeit bei der Antragstellung (§ 6 Abs. 1) kein Gebrauch gemacht, so 
erfolgen die Bestattungen bzw. Beisetzungen in Abteilungen mit Gestaltungsvorschriften. 
 
(3) Der Nutzungsberechtigte entscheidet über weitere mögliche Beisetzungen in der Grabstätte. 
 
(4) Auf den von der Stadt verwalteten Friedhöfen werden - soweit die Voraussetzungen gegeben 
sind - folgende Grabstättenarten auf Grund aufgestellter Belegungspläne unterschieden: 
 
Erdgrabstätten: 
a) Kindergrabstätten zu 1 m² für Kinder bis 5. Lebensjahr einschließlich 
b) Einzelgrabstätten zu 2 m² 
c) Doppelgrabstätten zu 5 m² 
d) Sondergrabstätten ab 5 m² 
e) Reihengräber 
f) Erdbestattungshain 
g) Gebeinruhestätten 
h)    Erdgemeinschaftsgräber 
 
Urnengrabstätten: 
a) Grabstätten zu 0,5 m, 0,75 m², 1,0 m² 
b) Urnensondergrabstätten ab 1,5 m² 
c) Anonymer Urnenhain 
d) Urnengemeinschaftsgräber 
e) Urnenruhestätten 
f)   Kolumbarien 
 
Ehrengrabstätten: 
Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in ge-
schlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Stadt. 
 
(5) Die Vergabe der Grabstätten erfolgt zum Zwecke der sofortigen Belegung. Mit Ausnahme der 
Grabart Erdreihengräber kann von der Friedhofsverwaltung ein Vorauserwerb des Nutzungsrechtes 
zugelassen werden. 
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§ 13 

Grabstätten zur Erdbeisetzung 
 
(1) Die Vergabe der Nutzungsrechte an Erdgrabstätten erfolgt auf 25 Jahre. Die Nutzungsrechte bei 
Wahlgräbern müssen bei nachfolgenden Beisetzungen für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit (§§ 
7 Abs. 7, 8 Abs. 2) verlängert werden. Ein Grab kann für die Dauer einer Ruhezeit nur mit einer 
Leiche belegt werden. Nach jeder Erdbeisetzung auf einem Wahlgrab können nachfolgend auf Ant-
rag bis zu acht Urnenbeisetzungen erfolgen, soweit keine wichtigen Gründe vorliegen, die eine an-
derweitige Verwendung der Grabstätte rechtfertigen. Ist eine Erdgrabstätte mit Urnen voll belegt 
und befinden sich in ihr Urnen, deren Ruhezeit abgelaufen ist, so können an Stelle dieser Urnen auf 
Antrag des Nutzungsberechtigten weitere Urnen beigesetzt werden. Die Urnen, deren Ruhezeit 
abgelaufen ist, werden in der Urnenruhestätte beigesetzt. Sie werden nicht mehr nachgewiesen. 
Reihengräber können nur mit einer Leiche belegt werden. Eine Nutzungsrechtsverlängerung ist 
ausgeschlossen. Reihengräber werden nur auf dem Stadtfriedhof angeboten. 
 
(2) Das Nutzungsrecht an Kindergrabstätten (Kinder bis 5. Lebensjahr einschließlich) beträgt 15 
Jahre. Urnenbeisetzungen sind nicht erlaubt. Die Verlängerung richtet sich nach § 15 Abs. 5. 
 
(3) Der Erwerb des Nutzungsrechtes an einer Erdgrabstätte zum Zwecke der Urnenbeisetzung 
kann von der Friedhofsverwaltung auf Antrag zugelassen werden. 
 
(4) Beisetzungen im Erdbestattungshain erfolgen anonym in einer für Friedhofsbesucher zugängli-
chen und durch ein Gemeinschaftsdenkmal gekennzeichneten Rasenfläche. Ein Nutzungsrecht 
entsteht nicht. Die hier erfolgten Erdbestattungen werden für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit 
nachgewiesen. 
 
(5) Erdgemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Erdbestattungen anonym durchgeführt 
werden. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die Beisetzung im Beisein von Angehörigen durch-
geführt werden. Die Grabstätte erhält ein Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Namen 
der dort Bestatteten. Die Pflege der Grabstätte wird für die Dauer der Ruhezeit (25 Jahre) gewähr-
leistet. Ein Nutzungsrecht besteht nicht. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Die Bestattung er-
folgt der Reihe nach. Ein Anspruch auf eine besondere Lage innerhalb der Grabstätte besteht nicht. 
Diese Bestattungsart kann sowohl auf dem Stadtfriedhof als auch auf den Ortsteilfriedhöfen erfol-
gen. 
 

§ 14 
Grabstätten zur Urnenbeisetzung 

 
(1) Urnengrabstätten 
 
a) In Urnengrabstätten kann auf je 0,25 m² eine Urne beigesetzt werden. Überurnen aus umwelt-

unverträglichem Material sind unzulässig. 
b) Nach der Beisetzung der ersten Urne können auf Antrag weitere Urnen beigesetzt werden (§ 12 

Abs. 3), sofern sichergestellt ist, dass das Nutzungsrecht an der Urnengrabstätte nicht vor Ab-
lauf der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) der jeweils zuletzt beigesetzten Urne endet. 

c) Ist eine Urnengrabstätte voll belegt und befinden sich in ihr Urnen, deren Ruhefrist abgelaufen 
ist, so können an Stelle dieser Urnen auf Antrag des Nutzungsberechtigten weitere Urnen bei-
gesetzt werden. In diesen Fällen werden die Urnen, deren Ruhefrist abgelaufen ist, entweder in 
der Urnenruhestätte oder in einer Tiefe von mindestens 1 m in demselben Grab beigesetzt. Sie 
werden nicht mehr nachgewiesen. 
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(2) Urnenhain, Urnengemeinschaftsgräber und Urnenruhestätten 
 
a) Beisetzungen im Urnenhain erfolgen anonym in einer für Friedhofsbenutzer und durch ein Ge-

meinschaftsgrabmal gekennzeichneten Rasenfläche. Ein Nutzungsrecht entsteht nicht. Im Ur-
nenhain beigesetzte Urnen werden für die Dauer der Ruhefrist (§ 8 Abs. 2) nachgewiesen. 

 
b)  Urnengemeinschaftsgräber sind Grabstätten, auf denen Urnen anonym beigesetzt werden kön-

nen. Auf Wunsch der Hinterbliebenen kann die Beisetzung im Beisein von Angehörigen durch-
geführt werden. Die Grabstätte erhält ein Gemeinschaftsgrabmal mit Schriftplatten mit den Na-
men der dort Beigesetzten. Die Pflege der Grabstätte wird für die Dauer der Ruhezeit gewähr-
leistet. Ein Nutzungsrecht entsteht nicht. Eine Verlängerung ist ausgeschlossen. Die Beisetzung 
erfolgt der Reihe nach. Ein Anspruch auf eine besondere Lage innerhalb der Grabstätte besteht 
nicht. Diese Beisetzungsart kann sowohl auf dem Stadtfriedhof als auch auf den Ortsteilfriedhö-
fen erfolgen. 

 
c) In den Urnenruhestätten werden nur noch die Aschenreste und ihre Behältnisse beigesetzt, 

deren gesetzliche Ruhezeit abgelaufen ist. Diese Urnen werden nicht mehr nachgewiesen. 
 

§ 15 
Nutzungsrecht 

 
(1) Das Nutzungsrecht wird für die Dauer der gesetzlichen Ruhezeit vergeben (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 
2). Ein Vorauserwerb des Nutzungsrechtes kann von der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 
Die Nutzungsrechte müssen bei nachfolgenden Beisetzungen für die Einhaltung der gesetzlichen 
Ruhezeit (§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) verlängert werden. Die Laufzeiten der Nutzungsrechte beginnen 
mit dem Tag der Entrichtung der Gebühr.  Bei Reihengrabstätten ist ein Vorauserwerb ausge-
schlossen. Soweit die Hinterbliebenen keine bestimmte Person als Nutzungsberechtigten benannt 
haben, behält der Kostenträger das Nutzungsrecht. 
 

(2) Das Nutzungsrecht kann in der Regel einmal wiedererworben werden. Bei Reihengrabstätten ist 
ein Wiedererwerb des Nutzungsrechtes grundsätzlich ausgeschlossen. Ein Wiedererwerb ist nur 
auf Antrag und nur für die gesamte Grabstätte möglich. Ausnahmen können von der Friedhofsver-
waltung zugelassen werden. Ein mehrmaliger Wiedererwerb kann von der Friedhofsverwaltung 
zugelassen werden. 
 

(3) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechtes soll der Erwerber für den Fall seines Ablebens 
aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht bestimmen und 
ihm das Nutzungsrecht durch schriftlichen Vertrag übertragen. Wird bis zu seinem Ableben keine 
derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf die Ange-
hörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über: 
 

a) auf den überlebenden Ehegatten, 
b) auf die Kinder, 
c) auf die Stiefkinder, 
d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern, 
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister, 
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 
 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsberechtigter. 
 

(4) Sämtliche Grabstätten bleiben nach ihrer Vergabe Eigentum der Stadt. Der Nutzungsberechtigte 
erhält lediglich für die Dauer der Nutzungszeit ein die anderweitige Vergabe der Grabstätte aus-
schließendes Nutzungsrecht, das dem rechtsgeschäftlichen Verkehr unter Lebenden (Übertragung, 
Verpfändung usw.) entzogen ist. Ausnahmen müssen schriftlich bei der Stadt beantragt und be-
gründet werden. 
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(5) Das Nutzungsrecht kann nach Ablauf für 5, 10 oder 20 Jahre verlängert werden, sofern nicht 
wichtige Umstände vorliegen, die eine anderweitige Verwendung der Grabstätte rechtfertigen. Die 
Verlängerung ist rechtzeitig vor Ablauf des Nutzungsrechtes zu beantragen. 
 
(6) Wird das Nutzungsrecht nicht verlängert, so kann die Stadt mit dem Ende des Monats März 
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem das Nutzungsrecht abgelaufen ist, über die Grabstätte frei 
verfügen. Die auf diesen Grabstätten befindlichen Anpflanzungen und Grabmale sind innerhalb 
dieses Zeitraumes von dem bisherigen Nutzungsberechtigten zu entfernen. Geschieht dies nicht, 
werden sie durch die Stadt gegen Erstattung der Selbstkosten entfernt. Auf diese Rechtsfolge wird 
bis zum 1. Oktober jedes Jahres durch öffentliche Bekanntmachung und durch einen Hinweis für 
die Dauer von drei Monaten auf der Grabstätte hingewiesen. Während derselben Zeit wird in der 
Friedhofsverwaltung eine Liste ausgelegt, in der die Grabstätten verzeichnet sind, deren Nutzungs-
rechte ablaufen. In der Bekanntmachung wird auf diese Listen hingewiesen. 
 
(7) Der Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht erst nach Ablauf der gesetzlichen Ruhezeit 
(§§ 7 Abs. 7, 8 Abs. 2) vor Ablauf der Nutzungszeit aufgeben. Vor Ablauf der Ruhezeit oder der 
Nutzungszeit dürfen Grabmale und sonstiges Grabzubehör nur mit vorheriger schriftlicher Zustim-
mung der Friedhofsverwaltung entfernt werden. Gebühren werden in diesem Falle nicht zurücker-
stattet. Die Stadt kann einen Monat nach Aufgabe des Nutzungsrechtes über die Grabstätte frei 
verfügen. Die auf diesen Grabstätten befindlichen Anpflanzungen und Grabmale sind innerhalb 
dieses Zeitraumes von dem bisherigen Nutzungsberechtigten zu entfernen. Geschieht dies nicht, 
werden sie durch die Stadt entfernt und die entsprechenden Kosten in Rechnung gestellt.  
 
(8) Grabstätten, über die die Stadt nach Abs. 6 und 7 frei verfügen kann, können nach Ablauf der 
gesetzlichen Ruhezeit neu vergeben werden. 
 
(9) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich umschreiben 
zu lassen. 
 
(10) Das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann jederzeit, an teilbelegten Grabstätten erst 
nach Ablauf der letzten Ruhezeit zurückgegeben werden. Eine Rückgabe ist nur für die gesamte 
Grabstätte möglich. Gebühren werden nicht zurückerstattet. 
 
(11) Das Nutzungsrecht an Doppelgrabstätten kann nicht in Nutzungsrechte an Einzelgrabstätten 
umgewandelt werden. Entsprechendes gilt auch für Mehrfachgrabstellen. Ausnahmen können von 
der Friedhofsverwaltung zugelassen werden. 
 
 

VI. Gestaltung der Grabstätten 
 

§ 16 
Gestaltungsgrundsätze 

 
(1) Jede Grabstätte ist so zu gestalten und so der Umgebung anzupassen, dass die Würde des 
Friedhofes in seinen Einzelteilen und seiner Gesamtanlage gewahrt ist. 
 
(2) Kunststoffe und sonstige nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Grabmalen, Grabeinfassungen 
und in sämtlichen Produkten der Trauerfloristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden, Trauer-
gestecken, im Grabschmuck sowie bei Pflanzenanzuchtbehältern, die an der Pflanze verbleiben, 
nicht verwendet werden. 
 
(3) Von dem Verwendungsverbot ausgenommen sind Grabvasen, Markierungszeichen, Blumen-
schalen und Grablichter. 
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(4) Grabstätten auf dem Kindergrabfeld dürfen abweichend von Abs. 2 unter Berücksichtigung der 
besonderen Situation eines Kindergrabfeldes unter Wahrung der Bestimmungen des Abs. 1 gestal-
tet werden. Das Recht der Friedhofsverwaltung Auflagen machen zu können und entsprechend § 
22 Abs. 1 vernachlässigte Gräber einebnen zu lassen, bleibt davon unberührt. 
 

§ 17 
Grabmalgestaltung 

 
(1) In den Abteilungen mit Gestaltungsvorschriften müssen die Grabmale und Grabstätteneinfas-
sungen in ihrer Gestaltung und Bearbeitung im Sinne des §16 Abs. 1 angepasst sein. Als Grabmal 
im Sinne dieser Satzung gelten auch Grababdeckungen. Die Größe der Grababdeckung darf die 
Grabgröße nicht überschreiten. Näheres regeln die folgenden Absätze. 
 
(2) Die Mindeststärke der Steingrabmale regelt sich nach den jeweils gültigen Richtlinien für das 
Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern und Einfassungen für Grabstätten (Heraus-
geber: Bundesinnungsverband des deutschen Steinmetz-, Stein- und Holzbildhauerhandwerkes.) 
 
(3) Für Grabeinfassungen sind nur Natursteine zugelassen. Die maximale Höhe nach Einbau darf 
10 cm nicht überschreiten. Die Mindeststärke beträgt 5 cm. 
Auf dem Stadtfriedhof sind Grabeinfassungen nicht zulässig. Die Größe der Einfassung darf die 
Grabgröße nicht überschreiten. 
 
(4) Die Größe der Grabstellen beträgt in der Regel 
 
a) Wahlgrabeinzelstellen    2,00 qm 
b) Wahlgrabdoppelstellen                           5,00 qm 
c) Urnengrabstellen für 2 Urnen  0,50 qm 
d) Urnengrabstellen für 3 Urnen  0,75 qm 
e) Urnengrabstellen für 4 Urnen  1,00 qm 
 
(5) Bei allen Grabstellen, deren Maße hier nicht aufgeführt werden, ist die Zulässigkeit der Einfas-
sung in Bezug auf die Abmessungen von der notwendigen Einzelfallprüfung durch die Friedhofs-
verwaltung abhängig. 
 
(6) Das Anbringen eines Lichtbildes auf dem Grabmal ist zulässig, wenn das Lichtbild die Größe 
von 11 x 16 cm nicht überschreitet. 
 
(7) Grabmale und Einfassungen sind so herzustellen, dass die Verkehrssicherheit mindestens für 
die Dauer der Nutzungszeit gewährleistet ist. 
 
(8) Die Grabmale einschließlich ihrer Sockel sind ihrer Größe entsprechend so zu fundamentieren 
und so zu befestigen, dass sie dauerhaft verkehrssicher sind und auch beim Öffnen benachbarter 
Gräber nicht umstürzen oder sich senken können. Dieses gilt entsprechend für Einfassungen. Die 
Steinstärke muss in Verbindung mit einer fachgerechten Verdübelung die Verkehrssicherheit der 
Grabmale gewährleisten. 
 
(9) Über Art und Umfang der Fundamentierung sowie der Befestigung der Grabmale hat der Unter-
nehmer in dem Antrag auf Zustimmung zur Errichtung/Veränderung eines Grabmales Angaben zu 
machen. Die Friedhofsverwaltung kann weitergehende Anforderungen verlangen, wenn dieses aus 
Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich scheint. 
 
(10) Die anerkannten Regeln der Technik sind einzuhalten. 
 
(11) Die Fundamentierung von Grababdeckungen ist nicht zulässig. 
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§ 18 
Zustimmungserfordernis 

 
(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen und allen sonstigen baulichen Anlagen 
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung ist vor 
der Anfertigung oder der Veränderung der Grabmale einzuholen. Eine Bearbeitung des Antrages 
erfolgt erst, wenn alle in Zusammenhang mit der Bestattung bzw. Beisetzung anfallenden Gebüh-
ren bezahlt wurden. 
 
(2) Dem Antrag ist zweifach beizufügen der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansichten im 
Maßstab 1 : 10 unter Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, der Anordnung der Schrift, der 
Ornamente und der Symbole sowie der Fundamentierung.  
 
(3) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf des Nutzungsrechtes nur mit vorhe-
riger Zustimmung der Friedhofsverwaltung von der Grabstätte entfernt werden. 
 
(4) Als provisorische Grabmale sind nur Holztafeln oder -kreuze zulässig. Sie dürfen ohne Zustim-
mung nicht länger als bis zur Herrichtung des Grabbeetes oder -hügels verwendet werden. Die 
Aufstellung provisorischer Grabmale ist anzeigepflichtig. 
 
(5) Die Zustimmung zur Aufstellung von Grabmalen und -einfassungen erlischt, wenn diese nicht 
innerhalb eines Jahres nach Erteilung der Zustimmung errichtet worden sind. 
 

§ 19 
Anlieferung 

 
Die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen sind nach entsprechender Terminvereinbarung so 
zu liefern, dass sie von der Friedhofsverwaltung überprüft werden können. Einzelheiten hierzu be-
stimmt die Friedhofsverwaltung. Sie dürfen erst aufgestellt werden, wenn der Grabhügel bzw. das -
beet der betreffenden Grabstelle hergerichtet ist. 
 

§ 20 
Unterhaltung 

 
(1) Die Grabmale und sonstigen baulichen Anlagen (z. B. Plattenumrandungen, Einfassungen, 
Namenssteine) sind dauernd in verkehrssicherem Zustand zu halten. Verantwortlich hierfür ist der 
jeweilige Nutzungsberechtigte. 
 
(2) Der Nutzungsberechtigte ist für jeden Schaden haftbar, der durch mangelnde Verkehrssicher-
heit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen davon verur-
sacht wird. 
Dieses gilt nicht für die einheitlichen Denkmale und Schriftplatten bei den Reihengrabstätten und 
Gemeinschaftsgrabstätten mit Kennzeichnung des Grabes durch einheitliches Denkmal. 
 
(3) Erscheint die Verkehrssicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen da-
von gefährdet, sind die Nutzungsberechtigten verpflichtet, unverzüglich Abhilfe zu schaffen. Bei 
Gefahr im Verzuge trifft die Friedhofsverwaltung auf Kosten der Nutzungsberechtigten Sicherungs-
maßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen). 
 
(4) Wird der ordnungsgemäße Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Friedhofsverwaltung 
nicht hergestellt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, nach erneuter Aufforderung die Grabstätte 
einzuebnen und einzusäen. Für die Durchführung dieser vorzeitigen Einebnung, für die Entsorgung 
des Grabmales sowie für die Raseneinsaat und Pflege der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit 
hat der Nutzungsberechtigte ein Entgelt nach Maßgabe der entsprechenden Entgeltordnung in ihrer 
jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Die Rechte an der Grabstätte erlöschen mit dem Zeitpunkt 
der Einebnung. 
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(5) Ist der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt ein 
vierwöchiger Hinweis auf der Grabstätte. 
 
(6) Bei künstlerisch bedeutsamen oder historisch wertvollen Grabmalen bzw. baulichen Anlagen 
oder solchen, die als besondere Eigenart des Friedhofes erhalten bleiben sollen, wird eine entspre-
chende Entscheidung der Denkmalschutzbehörde eingeholt. 
 

VII. Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

§ 21 
Allgemeines 

 
(1) Alle Grabstätten müssen so hergerichtet und dauernd instand gehalten werden, dass sie § 16 
Abs. 1 entsprechen. Dieses gilt entsprechend für den Grabschmuck. Verwelkte Blumen und Kränze 
sind von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 
 
(2) Die Auffüllung bzw. Aufhügelung des Grabbeetes mit Pflanzsubstrat wird von der Friedhofsver-
waltung nach der Bestattung im Rahmen der Erdarbeiten durchgeführt. Nachbesserungen aufgrund 
eingetretener Nachsackungen des Erdreiches innerhalb der Grabstätte einschließlich der Umran-
dung sind vom Nutzungsberechtigten vorzunehmen. 
 
(3) Die Grabstätten sind spätestens sechs Monate nach der Bestattung bzw. der Urnenbeisetzung 
herzurichten. 
 
(4) Die Grabstätten dürfen nur so bepflanzt werden, dass andere Grabstätten und die öffentlichen 
Anlagen und Wege nicht beeinträchtigt werden. Die Bepflanzung darf nicht über das Pflanzbeet 
hinausreichen. Insbesondere darf der Maschineneinsatz der Friedhofsverwaltung nicht behindert 
werden. Die Pflanzung von Bäumen und Gehölzen ist nur in einer Höhe zulässig, die in einem an-
gemessenen Verhältnis zur Größe der Grabstätte steht. 
 
Dieses sind bei 
Reihengrabstätten für Erdbestattungen  max. 0,80 m 
Wahlgrabstätten für Erdbestattungen  
(Einzel- und Doppelgrabstellen)   max. 1,20 m 
Urnengrabstätten     max. 0,80 m 
 
(5) Außerhalb des Grabbeetes bzw. -hügels darf seitens des Nutzungsberechtigten nichts angepf-
lanzt, aufgestellt oder abgelegt werden. 
 
(6) Die Friedhofsverwaltung kann die Herrichtung und die Pflege der Grabstätten gegen ein von ihr 
festzusetzendes Entgelt übernehmen. Im Falle der vorzeitigen Rückgabe des Nutzungsrechtes be-
steht kein Anspruch auf eine anteilige Erstattung dieses Entgeltes. 
 
(7) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen außerhalb 
der Grabstätten obliegt ausschließlich der Friedhofsverwaltung. 
 
(8) Die Verwendung von Pflanzenschutz- und Unkrautbekämpfungsmitteln bei der Grabpflege ist 
nicht gestattet. Die Verwendung von Giften als Schädlingsbekämpfungsmittel ist nicht zulässig. 
 

§ 22 
Vernachlässigung 

 
(1) Wird eine Grabstätte nicht hergerichtet oder gepflegt bzw. ordnungswidrig gestaltet und ge-
schmückt, hat der Nutzungsberechtigte auf Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grabstätte in 
Ordnung zu bringen. 
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Wird die Anordnung nicht befolgt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, nach anschließender 
schriftlicher Fristsetzung zur Beseitigung des ordnungswidrigen Zustandes die Grabstätte einzueb-
nen und einzusäen. Das gleiche gilt, wenn der Nutzungsberechtigte nicht bekannt oder nicht zu 
ermitteln ist. 
Im übrigen gilt § 20 Abs. 4 Satz 2 und 3 entsprechend. 
 
(2) Es besteht die Möglichkeit, das Nutzungsrecht vorzeitig zurückzugeben und die Grabstätte ei-
nebnen zu lassen. Für die Durchführung dieser vorzeitigen Einebnung, für die Entsorgung des 
Grabmales sowie für die Raseneinsaat und die Pflege der Grabstätte bis zum Ablauf der Ruhezeit 
hat der Nutzungsberechtigte ein Entgelt nach Maßgabe der entsprechenden Entgeltordnung in ihrer 
jeweils geltenden Fassung zu zahlen. Die Rechte an der Grabstätte erlöschen mit dem Zeitpunkt 
der Rückgabe des Nutzungsrechtes. 
 

VII. Feierräume für Trauerfeiern 
 

§ 23 
Ausschmückung - Musikalische Darbietungen - Aufbahrungen 

 
(1) Für die Trauerfeier stehen auf den Friedhöfen Feierräume zur Verfügung. Die Trauerfeiern kön-
nen auch am Grab oder an einer anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. Die 
Ausschmückung der Räume kann vor der Trauerfeier von den Angehörigen oder deren Beauftrag-
ten durchgeführt werden. Dekorationsmaterial wird von der Stadt nicht zur Verfügung gestellt. Nach 
der Trauerfeier ist der Schmuck wieder zu entfernen. 
 
(2) Musik- und Gesangsdarbietungen auf dem Friedhof bedürfen der Anmeldung. 
 
(3) Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum oder im Aufbahrungsraum kann untersagt wer-
den, wenn Bedenken wegen des Zustandes des Leichnams bestehen. Die Aufbahrung des Ver-
storbenen im Feierraum bedarf einer Ausnahmegenehmigung. Hierzu hat der Amtsarzt seine Zu-
stimmung zu geben. Die Aufbahrung des Verstorbenen kann untersagt werden, wenn der Verstor-
bene an einer meldepflichtigen, übertragbaren Krankheit gelitten hat. 

 
 

VIII. Gebühren 
 

§ 24 
Höhe der Gebühren 

 
(1) Für die Inanspruchnahme der Friedhöfe werden Gebühren nach Maßgabe der Satzung über die 
Gebühren für die Friedhöfe der Stadt Braunschweig (Friedhofsgebührensatzung) in der jeweils gül-
tigen Fassung erhoben. 
 
(2) Gebühren werden nach der Inanspruchnahme der Friedhöfe nicht mehr zurückerstattet. 
 

IX. Schlussbestimmungen 
 

§ 25 
Schadenshaftung 

 
Die Stadt Braunschweig haftet nicht für Schäden, die durch nicht satzungsgemäße Benutzung der 
Friedhöfe, ihrer Anlagen und Einrichtungen durch dritte Personen oder durch Tiere entstehen. Ihr 
obliegen hierfür keine besonderen Obhuts- und Überwachungspflichten. 
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§ 26 

Ausnahmeregelungen 
 
Ausnahmen von den Vorschriften dieser Satzung können auf Grund eines schriftlichen Antrages, 
der zu begründen ist, erteilt werden, sofern die besonderen Umstände des Einzelfalles eine Aus-
nahme rechtfertigen und Interessen Dritter nicht entgegenstehen. 
 

§ 27 
Ordnungswidrigkeiten 

 
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Abs. 2 der Niedersächsischen Gemeindeordnung handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den folgenden Geboten oder Verboten dieser Satzung zuwiderhandelt: 
 

1. § 4 Abs. 2 – Verhalten auf den Friedhöfen 
2. § 5 Abs. 1, 6 - 8, 10 – Gewerbetreibende 
3. § 6 Abs. 1, 3 – Allgemeines/Beantragung 
4. § 7 Abs. 2 - 4, 6, 8 – Erdbestattungen 
5. § 9 Abs. 1, 2 – Totenruhe 
6. § 10 Abs. 1, 3 – Ausgrabungen 
7. § 15 Abs. 7 Satz 2 – Entfernen des Grabmals 
8. § 16 Abs. 1, 2 – Gestaltungsgrundsätze, Kunststoffverbot 
9. § 17 Abs. 8 – Standsicherheit der Grabmale 
10. § 18 Abs. 1, 3 – Zustimmungserfordernis 
11. § 21 Abs. 4, 7 – Herrichtung und Pflege der Grabstätte, Pflanzenschutz 
12. § 23 Abs. 3 – Aufbahrungen 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 2.500 € geahndet werden. 
 

§ 28 
Übergangsregelungen 

 
Für die Gestaltung der Grabmale, Grabeinfassungen, die gärtnerische Gestaltung sowie Grabpfle-
ge der Grabstätten, deren Nutzungsrechte vor Inkrafttreten dieser Satzung erworben wurden, ver-
bleibt es bis zum Ende des Nutzungsrechtes bei den vorherigen Vorschriften und Gepflogenheiten. 
Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen. 
 
 

Artikel II 
 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über 
die Benutzung der städtischen Friedhöfe in der Stadt Braunschweig (Friedhofsordnung) vom 
11. September 1990 (Amtsblatt für die Stadt Braunschweig Nr. 10 vom 28. September 1990, S. 60)  
außer Kraft. 
 
Braunschweig, den 6. Juli 2005 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 

Zwafelink 
Stadtbaurat 
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Vorstehende Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Braunschweig, den 6. Juli 2005 
 

Stadt Braunschweig 
Der Oberbürgermeister 

I. V. 
 

Zwafelink 
Stadtbaurat 
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